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Bundesrat Albert Rösti 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Bundeshaus Nord 
CH-3003 Bern 

Basel, 23. Januar 2024 

Regierungsratsbeschluss 23. Januar 2024 

Teilrevision der Radio- und Fernsehverordnung 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 8. November 2023 haben Sie den Kanton Basel-Stadt eingeladen, zur Teilre­
vision der Radio- und Fernsehverordnung Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Möglichkeit. 

Der Regierungsrat lehnt die Teilrevision ab. Mit der vorgeschlagenen Senkung der Abgabe ist ein 
starker Service Public im Bereich Medien für alle Sprachregionen gefährdet. Eine Senkung der 
Abgabe schwächt die Präsenz und die Verankerung der SRG in den Regionen. Auch dem 
SRF-Standort Basel drohen negative Folgen, sowohl auf Seiten der regionalen Berichterstattung 
als auch bei den Arbeitsplätzen in den übrigen Bereichen von SRF. 

Zudem erachtet der Regierungsrat die geplante Senkung der Haushaltsabgabe auf 300 Franken 
als ungenügend gut begründet. Eine umfassende Analyse als Basis zum geplanten Vorhaben ist 
nicht erkennbar - eine solche wäre aus Sicht des Regierungsrates jedoch notwendig . 

Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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